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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:  

 

1. Waren die personellen wie materiellen Ressourcen 

im Bereich der Senatsverwaltung für Inneres, der Senats-

verwaltung für Justiz und nachgelagerter Behörden aus-

reichend, um eine zielgerichtete und effiziente Gefahren-

abwehr zu gewährleisten? Falls nein, weshalb nicht?   

 

Zu 1.: Die Gefahrenabwehr im Sinne der Fragestel-

lung obliegt nicht der für Justiz zuständigen Senatsver-

waltung und ihr nachgeordneten Staatsanwaltschaft, son-

dern der Polizei. Die personellen und materiellen Res-

sourcen der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung zur 

Wahrnehmung der Fachaufsicht über die nachgeordnete 

Polizei sind in diesem Zusammenhang ausreichend. Die 

Anzahl der Gefährder im islamistischen Spektrum in 

Berlin bewegt sich im oberen zweistelligen Bereich und 

hat sich in den letzten vier Jahren verdoppelt. Trotz per-

soneller Verstärkung des Polizeilichen Staatsschutzes und 

anderer Bereiche kann die Polizei Berlin mit dieser Ent-

wicklung nicht Schritt halten. In diesem Aufgabenbereich 

muss daher immer wieder neu priorisiert werden. Eine 

Abdeckung aller Gefährder ist faktisch trotz aller An-

strengungen nicht möglich. Zudem konkurriert die Auf-

gabe „Gefahrenabwehr“ mit der polizeilichen Aufgabe, 

Straftaten zu verfolgen, sowohl im Bereich des Islamis-

mus als auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel bei 

der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, von 

Tötungs- und Sexualdelikten. 

 

 

2. Wurden diese Ressourcen anderweitig gebunden, 

etwa für Großeinsätze wie in der Rigaer Straße und Arte-

mis?  

 

Zu 2.: Singuläre Großeinsätze wie in der Rigaer Stra-

ße oder im Artemis stellen grundsätzlich keine Konkur-

renz zur Daueraufgabe der Gefahrenabwehr und Strafver-

folgung im Phänomen Bereich des islamistischen Extre-

mismus und Terrorismus dar. Eine wichtige Komponente 

im Bereich der Bekämpfung des islamistischen Extre-

mismus und Terrorismus stellt das Mittel der Observation 

dar. Observationskräfte müssen nicht nur erhöhten Anfor-

derungen genügen, sondern auch eine gesonderte Ausbil-

dung absolvieren, um vollwertig eingesetzt werden zu 

können.  

Mitarbeiter von Observationseinheiten werden daher 

auch nur bei Observationen eingesetzt und nicht zur Be-

wältigung von größeren Durchsuchungen, Razzien oder 

anderen polizeilichen Ereignissen herangezogen. 

 

 

3. Falls die Ressourcen grundsätzlich ausreichend 

waren, weshalb konnte es trotz der vielfachen Warnzei-

chen und ausreichenden Ressourcen zum Anschlag kom-

men?  

 

 

Zu 3.: Die Beantwortung ist dem Wortprotokoll der 6. 

Sitzung des Ausschusses für Inneres, Sicherheit und Ord-

nung, Digitale Verwaltung, Datenschutz, Informations-

freiheit und zur Umsetzung von Artikel 13 Abs. 6 GG 

sowie § 25 Abs. 10 ASOG des Abgeordnetenhauses von 

Berlin, dort Seiten 10 und 33, zu entnehmen. Darüber 

hinaus siehe Antwort zu 1.  

 

 

Berlin, den 05. Mai 2017 

 

 

In Vertretung 

 

Torsten Akmann 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

 

 

(Eingang beim Abgeordnetenhaus am 09. Mai 2017) 


